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Merkblatt

Vorbemerkungen

Das Merkblatt soll zur Verständigung zwischen 
Planer und Ausführenden dienen und Schäden 
vermeiden. Es enthält die wichtigsten Informati-
onen über die Ausführung von keramischen Be-
lägen und Glasmosaik im Schwimmbadbau und 
entspricht den heutigen anerkannten Regeln der 
Technik. Für die Planung und Ausführung sind 
zudem die einschlägigen Normen und Merk-
blätter zu berücksichtigen, die nicht immer ob-
jektspezifisch vorhanden und durch Erfahrung 
zu substituieren oder zu ergänzen sind.

Die Herstellung von Schwimmbecken bedarf ei-
ner exakten Koordinationsplanung, welche vom 
Planer mit Checkpunkten auszuarbeiten und 
mit der örtlichen Bauaufsicht zu besprechen ist. 
Schon im Planungsprozess sollen alle später be-
teiligten Ausführenden eingebunden sein, um 
die planerischen und ausführungstechnischen 
Grundlagen zu harmonisieren. Grundsätzlich 
müssen bereits vor Beginn der Arbeiten die Re-
alisierungschancen und Möglichkeiten von den 
verschiedenen Ausführenden mit der Planung 
abgestimmt sein. (Bauzeitplan)

Die Grundsatzplanung und baukonstruktiven 
Details, die schließlich ganzheitlich ihren voll-
ständigen Niederschlag in den Leistungsver-
zeichnissen finden sollen, müssen bereits vor 
Baubeginn den Beteiligten zu deren Akzeptanz 
vorliegen um spätere Kompromiss- und Ad-
hoc-Lösungen bestmöglich auszuschließen. 
Entstehende Kosten für die Planung (bei keiner 
Auftragsvergabe) sind dem Verleger abzugelten.

Schwimmbadneubau 
Planung und Ausführung 
von keramischen Belägen

Der Bauablauf gehört mit gegebenenfalls not-
wendigen Wartefristen genau definiert und das 
Projekt ist vorab auch im Detail zu planen. Be-
sonders sind die verschiedenen Leistungsver-
zeichnisse schwimmbadgerecht zu erstellen. Es 
genügt nicht, sich auf vereinfachte Musteraus-
schreibungen einzelner Gewerke zu verlassen, 
sie nehmen oft auf die speziellen Erfordernisse 
eines Schwimmbades wenig Rücksicht. 

1.	Voraussetzungen

Die Wünsche des Bauherren sollen möglichst 
genau detailliert vorliegen. Auch die Machbar-
keit der Vorstellungen ist zu klären. Es benötigt 
eine sorgfältige Abstimmung und Planung der 
Schnittstellen, wie zwischen Planer, Zulieferin-
dustrie, Baumeister, Abdichter, HLK, Elektro-
technik, Estrichleger, Tischler, Fassadenbauer, 
Verleger, Sanitär- bzw. Schwimmbadtechniker 
und Sonderplaner. Eine Änderung der Realisie-
rungsziele während des Baus muss daher mit 
einer vollständigen neuen Harmonisierung des 
technischen und zeitlichen Ablaufes verbunden 
sein.

Die nachstehenden angeführten Punkte liegen 
nicht immer im Verantwortungsbereich des 
Fliesenlegers, sondern umfassen zahlreiche Er-
fordernisse zur Qualitätssicherung auch ande-
rer Gewerke, insbesondere im Hinblick auf den 
Verarbeitungserfolg der keramischen Arbeiten. 
Sie werden nur deshalb angeführt, um die erfah-
rungsgemäß sehr häufigen schadensträchtigen 
Übergänge von Gewerken besser zu definieren 
und die Verantwortlichkeiten vorzugeben. Sie 
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umfassen nicht die Vollständigkeit der Erfor-
dernisse und dienen lediglich zur Anregung und 
Erinnerung. Bei Bedenken hinsichtlich Ergän-
zung oder Änderung oder Wegfall von Punkten 
sind diese rechtzeitig gemäß den anerkannten 
Regeln der Technik nachweislich von den Be-
troffenen darzustellen. Werden für den eigenen 
Wirkungsbereich bestimmte definierte Voraus-
setzungen von Vorleistungen anderer Gewerke 
vorausgesetzt und sind diese nicht angeführt, so 
sind sie rechtzeitig in den Planungs-bzw. Aus-
führungsprozess nachweislich einzubringen.

2.	Planung

Eine gute Planung ist ein MUSS für die Erstel-
lung eines Schwimmbades und ist daher auch 
die notwendige Basis für keramische Arbeiten. 
Vom BETONBECKEN (Betongüte, Beckenform, 
Statik, Einbauten, Ebenheits- und Winkelgenau-
igkeit, …) über den BECKENKOPF (Details mit Be-
maßungen, Gefällen, Abläufen, Einlaufformen,…) 
bis hin zum BECKENUMGANG (Regelschnit-
te, Anbindungsdetails, Untergrund, Einbauten, 
Schallschutz,…), weiter zu WAND- und FASSA-
DENELEMENTEN (Bauphysik, Ebenflächigkeit, 
Bewegungsfugen,…) sowie ABDICHTUNGEN 
(Materialdefinitionen, Überlappungen, …) ist eine 
Vielzahl von Punkten vorab zu überlegen und zu 
planen.

2.1	 Betonbeckenarbeiten
Beckenbeton, Beckenumgangsbeton und deren 
baukonstruktive Verbindung sind mit den Erfor-
dernissen des Einsatzes im Schwimmbad und 
dem baukonstruktiven Aufbau ganzheitlich ab-

zustimmen. Somit sind die Materialeigenschaf-
ten von Abdichtung und keramischer Verlegung 
bereits durch Architekten und statische Planung 
zu berücksichtigen.

Die Betongüte kann nicht vom Verleger der 
Keramik überprüft werden, es muss bei Beginn 
seiner Arbeiten ein verlegereifer, für den Zweck 
geeigneter Untergrund nach ÖNORM B4710-1, 
bzw. ÖNORM EN 1992-1-1, sowie ÖNORM 18202 
(erhöhte Anforderungen) vorliegen.

Die Wahl der richtigen Expositions- sowie Was-
serundurchlässigkeitsklasse, wenn nötig Beton 
mit stark reduziertem Schwindverhalten, be-
schränkter Rissbreite (0,15mm) und eine ausrei-
chende Betondeckung über Bewehrung, sowie 
eine ordnungsgemäße Nachbehandlung werden 
vom Fliesenleger vorausgesetzt und sind im Pla-
nungsprozess rechtzeitig zu berücksichtigen. 
Extreme Austrocknungsbedingungen sind zu 
vermeiden. Auf jeden Fall hat der Untergrund 
vom Baumeister/ Betonlieferant verlegereif 
übergeben zu werden.

Alle Betonbecken sind mit einer geeigneten Ver-
bundabdichtung (EN 14891) abzudichten.
Das Betonbecken muss vor der Verlegung mind. 
6 Monate (im Bauzeitplan berücksichtigen) alt 
sein. Bei nicht günstigen klimatischen Bedin-
gungen (Frost, Dauerregen,…) verlängert sich die-
se Zeit, ev. Einhausungen planen.

Um die Bauwerkssetzung zu kontrollieren, sind 
Höhenpunkte (Bolzen) zu versetzen und von 
einem Geometer zu vermessen. Diese Position 
ist bereits im Leistungsverzeichnis eigens aus-
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zuschreiben. Eine erhöhte Anforderung nach 
DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau“ ist bei der 
Beckenerstellung zu planen. Besonders Mosai-
ke benötigen einen absolut glatten und ebenen 
Untergrund, deshalb sind diese bereits in der 
Ausschreibung für die Ausgleichsarbeiten von 
Untergründen mit erhöhter Genauigkeit zu defi-
nieren. 

Maßtoleranzen sind generell so festzulegen, 
dass die Ausgleichsschichtdicke so gering wie 
möglich gehalten werden kann. Durchdringun-
gen des Betonbeckens, z.B. mit Ver- oder Entsor-
gungsleitungen und anderen Einbauteilen sind 
mit Flansch (zum Einbinden in die Verbund-
abdichtung) auszubilden und einzubetonieren. 
Das nachträgliche Einbetonieren von Flan-
schrohren ist nicht zulässig. Alle nachträglichen 
Durchdringungen sind zu vermeiden. 
Die Betonbeckenkonstruktion und das übrige 
Bauwerk müssen konstruktiv voneinander ge-
trennt werden.

Fugen im Beckenkörper sind zu vermeiden, 
nicht vermeidbare Fugen erfordern konstruktive 
Maßnahmen zur Abdichtung. 

Wasserabläufe in der Rinne sind zu planen. 

Schwimmbecken, die im Erdreich liegen, bedür-
fen zusätzlich einer Bauwerksabdichtung von 
außen. 

Die Erstellung der Bauwerksabdichtung fällt 
nicht in die Aufgaben des Fliesenlegers.

Die Auswahl der Rinne ist anfangs zu definieren. 

Die Abweichung der Oberkonstruktion der Be-
tonbeckenkonstruktion von der Horizontalen 
soll (in Abhängigkeit von der Schwimmbadkera-
mik) ± 2mm nicht überschreiten.

Die Feuchtigkeit des Untergrundes ist vor den 
Abdichtungsarbeiten mit den Erfordernissen 
des Produktes zu prüfen und abzustimmen.

2.2	 Beckenumgang
Die Gefälleausbildung soll bereits bei der Pla-
nung berücksichtigt werden. Ein Gefälle ist not-
wendig und mittels Rinnen- und Gullyentwäs-
serung zu planen und bereits im Unterbeton zu 
berücksichtigen. Es gewährleistet nicht nur die 
Entsorgung von Schlepp- und Reinigungswäs-
sern, sondern dient auch den erhöhten Sicher-
heitserfordernissen (Rutschsicherheit).

Das Gefälle für die Entsorgung des Schmutzwas-
sers hat von der Überlaufrinne weg zu führen, 
um mit Reinigungswasser nicht das Becken-
wasser zu kontaminieren. (Ausnahme bei Um-
schaltanlage oder doppelte Rinnenausführung). 
Zudem sind eine ausreichende Anzahl von Bo-
denabläufen resp. Rinnen sowie das Gefälle zu 
planen. 

Skizze Schlitzrinneneindichtung
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2.3	 Wasser
Die Badewasseraufbereitung muss dauerhaft der 
ÖNORM M 6215 entsprechen und ist vom Betrei-
ber zuverlässig und laufend zu überprüfen. Diese 
muss in ihrem Chemikalieneinsatz mit den ge-
planten Materialien harmonisiert werden. Dabei 
gilt die Bäderhygiene VO als Minimumstandard.
 
Die Wasserqualität ist vorab zu überprüfen, da 
betonangreifendes Wasser zementgebundene 
Materialien beschädigen kann. 

Chlorierung ist nach heutigem Stand die einzig 
bekannte Möglichkeit zur sicheren Verhinde-
rung von Mikroorganismenbefall. Diese Art der 
Desinfektion ist zu bevorzugen. Zur Inbetriebnah-
me ist ca. alle 6-8 Wochen eine Schockchlorung 
durchzuführen. Bei einem Wechsel der Betriebs-
bedingungen der Wasseraufbereitung kann es zu 
erheblichen Problemen in materialtechnischer 
Sicht kommen.

2.4	 Beckenkopf
Die Art des Beckenkopfes ist neben der Festle-
gung des Fliesen- oder Plattenformates eine 
planerische Entscheidung. Grundsätzlich unter-
scheidet man zwischen hoch- und tiefliegendem 
Wasserspiegel. Befindet sich der Wasserspiegel 
auf Höhe des Beckenumganges oder höher, be-
darf es besonderer Abdichtungsmaßnahmen 
(z.B. beim Beckenumgang), die geplant und kon-
struktiv gelöst werden müssen.
Ein Wasserdurchtritt in die angrenzenden Kons-
truktionen ist mittels einer Kapillarsperre auszu-
schließen. Der Beckenkopf bzw. die Überlaufkan-
te, muss sich, besonders im öffentlichen Bereich, 
farblich zur Beckenwand deutlich unterscheiden. 

Dies gilt auch für Attraktionen unter Wasser wie 
Bänke, Stufen, Liegen, Markierstreifen, etc...… . 
Skizzen der Beckenkopfarten (es sind hier keine technischen Details beinhaltet)

Schwimmbadneubau 
Planung und Ausführung 
von keramischen Belägen
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Reinigungs- und Wasseraufbereitungsmittel 
greifen in der Regel Metalle auf Dauer an.

4.2	 Keramik 
Keramische Beläge (Fliesen, Platten und Mosa-
ik) sowie Glasmosaik haben keine abdichtende 
Funktion.

Zur Verwendung keramischer Beläge und Be-
kleidungen im Schwimmbadbau sind geeignet:

	■ stranggepresste keramische Platten mit 
niedriger Wasseraufnahme, AIa und AIb

	■ trockengepresste keramische Platten mit 
niedriger Wasseraufnahme, BIa und BIb

	■ frostbeständige strang- oder trockengepress-
te Schwimmbadformteile mit niedriger Was-
seraufnahme E ≤ 3%

 
Bodenbeläge in Arbeitsräumen bzw. auch in bar-
fußbelasteten Bereichen sind rutschhemmend 
gemäß ASR A1 -5-1-2 sowie DGUV 8527 und TMB 
19 auszuführen. Die Rutschfestigkeit der Kera-
mik kann durch die Reinigung beeinträchtigt 
werden.

Rutschfestigkeiten für den Beckenumgang: 
mind. R10 B (R11 B)

Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen, 
wenn im gesamten Bereich die Wassertiefe 
mehr als 80 cm beträgt: A
Becken bis 0,8m: B
Treppen ins Wasser: C
Sitzbänke und Liegen: B
Rampen, ab 6%: C
Startsockel: C

3.	Anwendungsgebiete

Dieses Merkblatt gilt für die Neuerstellung eines 
Schwimmbades mit einem Belagmaterial aus 
Keramik oder Glasmosaik. Es umfasst sowohl 
die Arbeiten am Becken als auch die der umge-
benden Flächen des Beckenumganges. Einige 

Hinweise auf die Sanierung finden Sie im Punkt 8.

4.	Materialien

Eine vom Hersteller oder einer unabhängigen 
Fachstelle überprüfte Kompatibilität der einzel-
nen Materialien ist vorauszusetzen. 

Die Wasserqualität hat einen großen Einfluss 
auf die zu verwendenden Materialien. Die Was-
serqualität ist ggf. daher vom AG auf dessen Be-
standteile analytisch zu prüfen und zu bewerten. 
Es sind die zu erwartenden Grenzbereiche der 
Wasserinhaltsstoffe vorzugeben. Nur so kann 
der Verleger eine Freigabe vom Klebstoffliefe-
ranten beantragen.

4.1	 Edelstahlteile
Es ist bei der Auswahl der Edelstahlqualität zwi-
schen ständig mit Beckenwasser umspülten, im 
Aerosolraum befindlichen, statisch nicht- oder 
statisch tragfähigen Teilen zu unterscheiden.

Die Materialqualität ist auf die vorgesehene Nut-
zung abzustimmen. Der Blick in das Merkblatt 
831 der Informationsstelle „Edelstahl rostfrei“ er-
leichtert die Legierungsauswahl. 

Ausgabe: 2019
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Rückseitige Verlegehilfen bei Mosaik (Trägernet-
ze) sind für Unterwasser oder stark wechselnder 
Feuchtbelastung ausgesetzte Bereiche nicht ge-
eignet. (ausgenommen herstellergeprüfte Syste-
maufbauten)

Mit der Wahl des Plattenformates ist auch die 
entsprechende Verlegetechnik zu wählen, die 
eine weitgehend hohlraumarme Bettung ge-
währleistet. 

Aus Gründen der Dauerhaftigkeit sollen Kanten, 
wenn immer möglich, mit keramischen Form-
stücken ausgeführt werden. 

Aufgrund der Verletzungsgefahr dürfen keine 
scharfen Belagskanten ausgeführt werden.

4.3	 Glasmosaik
Rückseitig geklebte Mosaike weisen auf der 
Rückseite ein Kunststoff-Gitternetz auf. Da bei 
dieser Netzverklebung eine Teilfläche mit feuch-
tigkeitsinstabilem Klebstoff benetzt ist und so-
mit als Klebefläche nicht zur Verfügung steht, 
sind in Schwimmbädern ausschließlich vorder-
seitig papier- oder kunststofffolienverklebte Mo-
saikmatten zu verwenden. Ausgenommen Her-
stellerfreigaben.

Vorderseitig geklebte Mosaike weisen auf der 
Vorderseite ein Papier oder eine Folie als Träger-
material auf.

Vorderseitig papier- oder foliengeklebte Mo-
saikbeläge sind vor der Verfugung mit Desin-
fektionsmittel zu reinigen. Dies darf erst nach 
der vollständigen Erhärtung des Klebemörtels 

erfolgen. Die Kleberreste des Papiers sind was-
serlöslich und sind vollständig zu entfernen. 
Durch diesen Vorgang sollten kaum organische 
Bestandteile aus dem Papierklebstoff im Klebe- 
und Fugenmörtel zurückbleiben.

4.4	 Abdichtungs-, Klebe- und  Fugen-
materialien sowie Systemkomponenten

Für einen dauerhaften Anschluss der Abdich-
tungen an Durchdringungen und Einbauteilen 
im Druckwasserbereich sind diese mit einem 
Los-/ Fest- oder Klemmflansch, der in die Ver-
bundabdichtung eingearbeitet werden kann, 
auszustatten.

Beispielskizze Rinne mit Flansch (der Schlitz 
darf 8 mm nicht überschreiten- Verletzungsge-
fahr)
 
 
 
 
 
 

Eine Verbundabdichtung ist je nach Hersteller-
freigabe und Anwendungsbereich zu verwen-
den.

Zu beachten ist, dass sämtliche Materialien eine 
gewisse Reaktionszeit haben, welche unbedingt 
vor einer mechanischen oder chemischen Be-
lastung eingehalten werden muss.

Der Zeitablauf vom Abdichten zum Verlegen und 
zum Verfugen muss genau definiert und über-
legt sein.
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Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen 
des Herstellers.

Konstruktive Mängel der Beckenkonstruktion, 
wie z.B. Anschlüsse und Durchdringungen ohne 
Flansche oder durchgehende Risse (an Wandflä-
chen sind diese zu verpressen), erfordern beson-
dere Maßnahmen und sind vor Ausführung der 
Verbundabdichtungen bauseits zu beheben. 

Grundsätzlich soll die Abdichtungsschicht 
mehrlagig und nach Herstellerangaben auf-
getragen werden. Der Auftrag jeder Schicht 
muss fehlstellenfrei, gleichmäßig und entspre-
chend dick erfolgen. Handwerklich bedingt sind 
Schwankungen der Schichtdicke beim Auftra-
gen des Materials nicht auszuschließen. Die 
Funktionsfähigkeit der Abdichtung muss jedoch 
gewährleistet sein. 

Wasserbelastung und Frosteinwirkung sind 
bis zur Durchtrocknung der Abdichtung auszu-
schließen. Bei Arbeitsunterbrechungen und Re-
paraturen sind die Empfehlungen oder Vorgaben 
der Hersteller zu beachten. Die Verbundabdich-
tung ist im Bereich von Bewegungsfugen mit 
Dichtbändern inkl. der notwendigen Schlaufe 
auszubilden.

5.3	 Dichtheitsprüfung
Eine 14tägige Probebefüllung mit gechlortem 
Wasser hat vom Schwimmbadtechniker zu er-
folgen. Abnahme der Dichtheitsprüfung durch 
ÖBA unter Beisein des Verlegers und Protokol-
lierung.

20Ausgabe: 2019Schwimmbadneubau 
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ALLE Materialien sind aufgrund einer Wasse-
ranalyse vom Hersteller freizugeben.

5.	Ausführungen

Sämtliche Arbeiten haben bei Normalklima 
(Raum- und Untergrundtemperatur) zu erfolgen. 
Maßnahmen zum Schutz gegen hohe bzw. tie-
fe Temperaturen, Nässe, Luftfeuchtigkeit sowie 
Frost haben zu erfolgen. (Einhausungen)

5.1	 Untergrundvorbereitung
Der Untergrund ist beispielsweise durch Sand-, 
Wasser- oder Eisstrahlen bzw. Fräsen (einge-
brachte Feuchte beachten) vorzubereiten. Durch 
die Behandlung muss eine ausreichende Festig-
keit für die Aufbringung der weiteren Materiali-
en gewährleistet werden.

5.2	 Abdichten
Vor den Abdichtungsarbeiten sind die Winkel- 
und Ebenflächigkeiten zu prüfen. Der Unter-
grund sollte an die Maßgenauigkeiten der fer-
tigen Belagsoberfläche weitgehend angepasst 
sein. Wurde beim Beton nicht die gewünschte 
Ebenflächigkeit erreicht, so ist diese VOR den 
Abdichtungsarbeiten mit einer geeigneten Aus-
gleichsmasse / Mörtel auszugleichen. 

Es sind die Inhalte des technischen Merkblattes 
Nr. 3 zu befolgen. 

Das Abdichten kann nach dem Abmessen der 
gesetzten Höhenpunkte begonnen werden.

TMB 20



www.fliesenverband.at |   Seite 8 von 14

Merkblatt

5.4	 Desinfektion
Nach der Dichtheitsprüfung hat die gesamte Flä-
che des Schwimmbeckens inkl. der Einbauteile 
bauseits gründlich gereinigt und nachweislich 
desinfiziert zu werden (Zusatzleistung). Geeig-
nete Desinfektionsmittel sind nach Hersteller-
angaben zu verarbeiten.

Nach der Desinfektion ist das Becken bis zur 
Verlegung vor Verschmutzung zu schützen.

Glasmosaik: Desinfektion nach der Verbund-
abdichtung und vor der Verfugung.

5.5	 Beckenkopf
Vor Anbringen der Abdichtung sollen die Unter-
gründe für die keramischen Formstücke mög-
lichst genau vorbereitet (modelliert) werden. Das 
Versetzen der keramischen Formstücke erfolgt 
im Verbund mit hohlraumarmer Einbettung un-
ter Anwendung des „Floating-& Buttering-Ver-
fahrens“. Das Klebemörtelbett muss möglichst 
in gleichmäßiger Kleberbettdicke vorliegen. 

Keramische Formteile sind beim Versetzen nach 
ihrer Überlaufkante auszurichten. Abweichun-
gen in den Höhentoleranzen keramischer Form-
teile sind in der Lagerfuge aufzufangen. 

Unabhängig von der Art der Abdichtung der 
Beckenkopffuge an der Hinterkante der kera-
mischen Überlaufrinne bzw. am beckenum-
gangsseitigen Abschluss verfliester Ablaufrin-
nen / -kanäle, ist eine kapillarbrechende 
Fugenfüllung anzuordnen. 

Der kapillarbrechende Verguss muss bündig mit 
der Oberkante der Überlaufrinne bzw. des Form-
stücks in angemessenem Querschnitt ausge-
führt werden.

Diese Maßnahme ist erforderlich, um ein Ein-
dringen von Wasser infolge hydrostatischen 
Drucks in den Belag des Beckenumganges zu 
unterbinden.

1	 Abdeckrost

2 	 Kantenschutzprofil

3	 Werktrocken- oder Reaktionsharzmörtel

4	 keramischer Fliesenbelag

5	 Dünnbettmörtel

6	 Verbundabdichtung

7	 Verbund- Gefälleestrich

8	 kapillarbrechende Fugenfüllung

9	 keramisches Winkelformteil

10	 WU-Beton

11	 geeignetes Fungenmaterial

5.6	 Verlegung
Die Verlegung des Belages in einem Schwimm-
becken oder den beanspruchten Flächen au-
ßerhalb hat möglichst hohlraumfrei (<10%) zu 
erfolgen. Die Benetzung sollte annähernd flä-
chendeckend vorliegen (Floating-& Buttering 
Methode für eine ausreichende Bettung).

20Ausgabe: 2019Schwimmbadneubau 
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Als Verlegemörtel sollte Material eingesetzt 
werden, welches sich auch bei Anreicherung 
der Schwimmbadchemikalien als resistent aus-
weist.

Glasmosaik: Um Verfärbungen (Wolkenbildung) 
wegen Durchfeuchtung zu vermeiden, ist bei 
transparentem und hell farbigem Glasmosa-
ik eine Verklebung und Verfugung mit 2 kom-
ponentigen Epoxidharz-Klebemörtel in abge-
stimmter Farbwahl erforderlich.

5.6.1	Attraktionen im Unterwasserbereich
(Bänke, Stufen, Liegen….) gehören vollflächig mit 
einem geeigneten Klebematerial verklebt und 
sind im öffentlichen Bereich anders farblich zu 
kennzeichnen.(Markierstreifen)
Der Übergang zwischen Nichtschwimmer- und 
Schwimmerbereich gehört farblich markiert 
bzw. gekennzeichnet.

5.7	 Verfugen 
Bei vorderseitig papier- oder foliengeklebten Mo-
saiken ist darauf zu achten, dass der Papier- bzw. 
Folienleim rückstandsfrei mit z.B.: Chlorbleich-
lauge abgewaschen wird und kein leimhaltiges 
Waschwasser im Bodenbereich verbleibt, da dies 
als Nahrungsquelle für Mikroorganismen dienen 
kann.

	■ Die Verfugung muss entsprechend den An-
forderungen des Belages und unter Berück-
sichtigung der Beckenwasserqualität ausge-
führt werden. 

	■ Die Verfugung erfolgt nach ausreichender 
Aushärtung des Klebemörtels. 

5.7.1	Bewegungs- und Anschlussfugen mit 
elastischen Füllstoffen im Becken

Bewegungsfugen in der Unterkonstruktion sind 
im keramischen Belag und in den Formstücken 
an gleicher Stelle und in gleicher Breite zu über-
nehmen.

Feldbegrenzungsfugen sind je nach Belagsflä-
chen und Plattenformat auszuführen. Randfugen 
in den Becken-Innenecken und am Übergang 
zwischen Wand- und Bodenbekleidungen sind 
nach Erfordernis auszuführen und sollten auf 
ein Minimum beschränkt werden. Anschlussfu-
gen an Einbauteile, Rand- und Anschlussfugen 
sind bis zur Abdichtungsebene auszuführen. Sie 
sind mit für den Unterwasserbereich und alka-
lische Untergründe geeigneten Fugenfüllstoffen 
zu verfüllen.

Mit elastischen Füllstoffen geschlossene Fu-
gen unterliegen chemischen und / oder physi-
kalischen Einflüssen. Infolge der in der Regel 
starken Beanspruchung ist ihre Dauerhaftigkeit 
zeitlich begrenzt. Sie erfordern deshalb eine re-
gelmäßige Wartung und ggf. Erneuerung. 

6.	Reinigung und Pflege

Die Reinigung und Pflege der Keramik hat von 
einem geschulten Personal zu erfolgen und ist 
nachweislich durchzuführen. 
Verantwortlich hierfür ist der Betreiber. Dabei 
sind die empfohlenen Reinigungspräparate der 
Hersteller einzusetzen.
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Die Bedienungs-, Wartungs- und Pflegeanleitun-
gen sind zu beachten.

Bei Umstellungen des Wasseraufbereitungssys-
tems ist die Materialverträglichkeit zu prüfen.

8.	Ergänzungen

Das Schließen der Fugen mit elastischen Fugen-
füllstoffen ist nicht als Abdichtungsmaßnahme 
anzusehen.

In der Fliesenkonstruktion verbleibende Verle-
gehilfen im Becken sind nicht zulässig. (z.B. Ge-
windeanschluss)

Sulfat kann über Chemikalien zur pH Wert-Re-
gulierung in das Becken kommen. Das kann zu 
Reaktionen mit dem zementären Kleber und da-
mit verbundenen Ablösungen führen.

8.1	 Überwinterung
Von einer Entleerung des Beckens über den Win-
ter ist abzusehen.

Ein rechtzeitiges Absenken (vor Frostbeginn) 
nach der Badesaison, des Füllwassers unter 
die Einbauteile hat zu erfolgen. Ebenso ist die 
Beckenkopfausbildung vor Frostschäden zu 
schützen, z.B. durch das Abdecken mit Dämm-
materialien. In das Becken sind während der 
Überwinterung Eisdruckpolster einzubringen.

Vor der Inbetriebnahme zur nächsten Badesai-
son ist das Becken zur Kontrolle zu entleeren. 

7.	Inbetriebnahme (nicht mehr der 
Fliesenleger verantwortlich)

Vor der eigentlichen Nutzung sollte eine 
Schockchlorung durch den Anlageninstallateur 
vorgesehen werden.

Vor der Befüllung ist das Becken bauseits zu des-
infizieren.

Nach der Verfugung des Beckens beträgt die 
Wartezeit bis zur Füllung mindestens 7 Tage, mit 
Ausnahme anderslautender Herstellervorschrif-
ten und Abbindebedingungen.

Unabhängig von der Aufbereitungstechnik, mit 
der das Becken anschließend betrieben wird, ist 
bei der Inbetriebnahme (Wasserfüllung) mindes-
tens 2 Wochen lang mit erhöhter Chlorkonzer-
tration von mindestens 2 mg/l einzufahren.

Beim Füllen des Beckens müssen größere Tem-
peraturunterschiede zwischen der Beckenkons-
truktion und dem Füllwasser vermieden werden 
und das Füllen darf ausschließlich nur über die 
Aufbereitungsanlage erfolgen. 

Die Füllgeschwindigkeit liegt bei ca. 5cm Höhe/ 
Stunde.

Die Entleerungszeiten für den Unterhalt, die 
Wartung und Pflege sind auf das unbedingt Er-
forderliche zu beschränken. Eine längere Aus-
trocknung des Belages / der Konstruktion soll 
vermieden werden.
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Das Becken muss gereinigt und einer Stoßchlo-
rierung unterzogen werden.
Die Standzeit von entleerten Becken ist so ge-
ring wie möglich zu halten.

Die Füll- und Entleerungsgeschwindigkeit liegt 
bei ca. 5cm Höhe/ Stunde.

8.2	 Anbindung an Edelstahlbecken
Diese Anbindung kann unterschiedlich auszu-
führen sein, je nach Art des Edelstahlbeckens. 
Hier ist es unerlässlich sich bei dem Hersteller 
des Beckens Informationen zu holen und ge-
meinsam mit dem Planer die Details zu bespre-
chen. Für das fachgerechte Anbinden an ein 
Edelstahlbecken ist auf jeden Fall eine Flansch-
ebene vom Beckenbauer herzustellen.

9.	Sanierung

Die vorliegende Situation muss berücksichtigt 
werden und gemeinsam eine Lösung zur Sanie-
rung gefunden werden. Sanierungen gelten als 
Sonderkonstruktionen. 

Es sind altersbedingte Sanierungen und scha-
densbedingte Sanierungen zu unterscheiden.

Bei der Sanierung von dichten Altbestandsbe-
cken ist die Verbundabdichtung nicht zwingend 
nötig und muss von Fall zu Fall besprochen wer-
den. Eine Dichtheit übernimmt in diesem Fall 
nicht der Verleger.

10.	 Beispiele für Empfehlungen  für    
      Pflichten von Planer, Bauleitung        
      und Schwimmbadbauer 

Pflichten von Planer, Bauleitung oder Schwimm-
badbauer
 
PLANUNG

	■ Erstellung von Grundsatzplänen und deren 
Abgleich mit Gesetzen, Verordnungen

	■ Abgleich mit dem Bauherren, Festlegung des 
Pflichtenheftes, Festlegung der ÖBA

	■ Abgleich mit den Erfordernissen anderer Ge-
werke (Statik, HLK, usw.)

	■ Erstellung der baukonstruktiven Details mit 
Angabe der Materialien

	■ Erstellung des Leitungsverzeichnisses mit 
zusätzlichen Z-Positionen für den Schwimm-
badgebrauch

	■ Koordinationsgespräche der Ausführenden 
zwecks Harmonisierung

	■ Gegebenenfalls Zuzug von Fachspezialisten
	■ Nachweise der Tragsicherheit und der Ge-

brauchstauglichkeit der Unterkonstruktion, 
bzw. des Untergrundes

	■ Wahl des geeigneten Beckenkopfsystems
	■ Wahl der Wasseraufbereitung
	■ Wahl des geeigneten Plattenmaterials
	■ Planen genügender Aufbauhöhen und Gefälle
	■ Planung der Entwässerung und Wasserfüh-

rung
	■ Anordnung und Dimensionierung von Bewe-

gungs- und Konstruktionsfugen in Gebäude, 
Unterkonstruktion und Plattenbelag

	■ Definieren der abzudichtenden Bereiche
	■ Anschlüsse und Einbauteile mit geeignetem 

Flansch für Verbundabdichtungen
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	■ Definieren der begehbaren Bereiche mit zu-
geordneten Gleitfestigkeiten

	■ Analyse des Füllwassers einfordern
	■ Abgleich der Fachliteratur
	■ Übergabe der Betriebs- und Wartungsinst-

ruktionen an die Bauherrschaft
	■ Sicherstellen der Haftverbindungen aller ver-

wendeten Materialien auf dem bauseitigen 
Untergrund

	■ Rissfreie Ausführung der Unterkonstruktion

ÖBA	
	■ Anordnen von Schutzmaßnahmen zur wit-

terungsunabhängigen Durchführung der Ar-
beiten

	■ Kontrolle des bauseits vorhandenen Unter-
grundes hinsichtlich Gefälle, Toleranzen (Ge-
nauigkeit), Oberflächenbeschaffenheit (Haft-
zugswert) und Trockenheit

	■ Verwendung von geeigneten Materialien, die 
der vorgesehenen Beanspruchung genügen

	■ Einhaltung der erforderlichen Solldicken, Ge-
fälle, Stabilität und Tragvermögen der erstell-
ten Konstruktion, 

	■ Planung und Überprüfung der Systemkonfor-
mität

	■ Terminprogramm mit Berücksichtigung der 
geforderten Fristen

	■ Ausführungs- und Qualitätskontrolle
	■ Anordnen, überprüfen und protokollieren von 

Dichtigkeitsprüfungen
	■ (Probebefüllung) bei Schwimmbecken, Be-

hältern usw.
	■ Planung der Bauendreinigung
	■ Koordination und Kontrolle der Erfassung 

aller für die Ausführung maßgebenden, kon-
zeptionellen und konstruktiven Besonder-
heiten in den Ausschreibungs- und Ausfüh-
rungsunterlagen

	■ Zwischenprüfungen bei Gewerkewechsel

Die ÖBA hat dem Fliesenleger den verlegereifen 
Untergrund zu übergeben.
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Pflichten des Fliesenlegers
	■ Kontrolle des bauseits vorhandenen Unter-

grundes hinsichtlich Gefälle, Toleranzen (Ge-
nauigkeit), Oberflächenbeschaffenheit, Hohl-
stellen, Risse und sichtbarer Mängel

	■ Kontrolle der Einbauteile und Anschlussflan-
sche

	■ Allfällige Profilierungsarbeiten müssen vor 
der Abdichtung erfolgen

	■ Sicherstellen der Haftverbindungen aller ver-
wendeten Materialien auf dem bauseitigen 
Untergrund 

	■ Kontrolle und Dokumentierung der vom Her-
steller geforderten Schichtdicken der Ver-
bundabdichtung 

	■ Protokollanforderung der erfolgreich durch-
geführten Dichtigkeitsprüfung

	■ Verwendung geeigneter Belagsmaterialien, 
Verlege- und Fugenmörtel

	■ Information des Bauherrn über die Wartungs-
kontrollen der elastischen Fugen

	■ Abgabe der Reinigungs- und Überwinte-
rungsempfehlung an den Bauherrn (Indust-
rieangaben)

Pflichten der Betreiber
Sie sind insbesondere verantwortlich für folgen-
de Punkte:

	■ Wartungskontrolle der Wasser-, Überlaufrin-
nen und Abläufe

	■ Sicherstellen der ordnungsgemäßen Wasse-
raufbereitung

	■ Kontrolle und Wartung der elastischen Fugen
	■ Unterhaltsreinigung gemäß Reinigungsemp-

fehlung
	■ Überwinterungsmaßnahmen gemäß Indust-

rie 
	■ Inspektion und Wiederinbetriebnahme ge-

mäß Anhang 

Ein Schwimmbad erfordert einen Planer! Sofern 
ein Bauherr keinen Planer beizieht, überneh-
men die am Werk beteiligten Unternehmer die 
Verpflichtungen des Planers. Davon ist aufgrund 
der Komplexität eines Schwimmbadbaues ab-
zuraten.

Literaturnachweis:

	■ ÖNORM B 4710-1, „Beton - Festlegung, Eigen-
schaften, Herstellung, Verwendung und Kon-
formität - Teil 1: Regeln zur Umsetzung der 
ÖNORM EN 206 für Normal- und Schwerbe-
ton“, 2018 01 01

	■ ÖNORM EN 1992-1-1, 2015 02 15; „Eurocode 2: 
Bemessung und Konstruktion von Stahlbe-
ton- und Spannbetontragwerken – Teil 1-1: 
Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln 
für den Hochbau (konsolidierte Fassung)“

	■ ÖNORM 18202, 2013 12 15; „Toleranzen im 
Hochbau – Bauwerke“
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© Dieses Merkblatt ist geistiges Eigentum des Österreichischen 
Fliesenverbandes! Allfällige Änderung, Vervielfältigung, Weiter-
gabe o.ä. bedarf der schriftlichen Zustimmung der Organisation.

	■ ÖNORM EN 14891, 2017 03 15; „Flüssig zu ver-
arbeitende wasserundurchlässige Produkte 
im Verbund mit keramischen Fliesen und 
Plattenbelägen – Anforderungen, Prüfver-
fahren, Bewertung und Überprüfung der Leis-
tungsbeständigkeit, Klassifizierung und Be-
zeichnung“

	■ DIN 18202, „Toleranzen im Hochbau“, 2013 04
	■ ÖNORM M 6215, „Anforderungen an die Be-

schaffenheit des Wassers von Hallen-, Frei- 
und Therapiebecken“, 2016 11 15

	■ Bäderhygiene VO, „Verordnung des Bundes-
ministers für Gesundheit über Hygiene in Bä-
dern, Warmsprudelwannen (Whirlwannen), 
Saunaanlagen, Warmluft- und Dampfbädern 
und Kleinbadeteichen (Bäderhygieneverord-
nung 2012 – BHygV 2012)“

	■ Merkblatt 831, „Edelstahl Rostfrei in 
Schwimmbädern, Informationsstelle Edel-
stahl Rostfrei“, 3. überarbeitete Aufl. 2016

	■ ASR A1 -5-1-2, „Fußböden“, 2013 02
	■ DGUV 8527, BGI/GUV-I 8527, „Bodenbeläge für 

nassbelastete Barfußbereiche“, 2015 06
	■ TMB Nr. 19, „Rutschsicherheit in der Praxis“, 

2018
	■ TMB Nr. 3, „Verbundabdichtung mit einem 

Oberbelag aus Keramik oder Naturstein im 
Innenbereich - Schnittstellen zum Installa-
teur“

	■ Sicherheitsregeln für Bäderbau
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